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DER PÄDA60GISCHE BEOBACHTER
im Kanton Zürich

Organ des Kantonalen Lehrervereins — Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung
Erscheint monatlich einmal

21. Jahrgang Nr. 11 13. August 1927

nhalt: Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein: Ordentliche Delegiertenversammlung.
Geschichte und Sittenlehre im neuen Unterrichtsgesetz.

Die Gestaltung des Unterrichts in Biblischer

Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein.

Ordentliche Delegiertenversammlung.
Sams<a<7, den 23. AD« 3927, nachmittags 234 Uhr,

in der Umrem'Iäf, Hörsaal 101, in Zürich.

Geschäfte :

1. Prö/fnunpsirort des Präsidenten.
2. Pro/ofcoii der ordentlichen Delegiertenversammlung vom

29. Mai 1926. Siehe «Päd. Beob.» Nr. 12 (1926).
Proiohoii der Generalversammlung des Z. K. L.-V. vom
24. April 1926. Siehe «Päd. Beob.» Nr. 8 (1926).

3. IVa/nensait/rw/.
4. Entgegennahme des Jahresberichtes 1926.

Referent: Präsident 35. Pardwm'er. Siehe «Päd. Beob.» Nr. 5
und 6.

5. Ahn ahme der Jahresrechnung 1926. Referent :

Zentralquästor IF. Zürrer. Siehe «Päd. Beob.» Nr. 7.
6. Voranschlag für das Jahr 1927 und F e s t s e t -

zung des Jahresbeitrages. Referent: Zentral-
quästor IF. Zürrer. Siehe «Päd. Beob.» Nr. 3.

7. ßücfcirifi eines Delegierten in den S. L.-V.
8. JVJüieiiim^en.
9. AU/ä/Upes.

Forsitz ; Präsident P. Pard/neier.

1. In seinem 35rö/7«wnpsicorf heißt der Präsident die Dele-
gierten zur heutigen Tagung herzlich willkommen. Es sei auf
seine in extenso erschienenen Ausführungen in Nr. 9 des «Päd.
Beob.» vom 18. Juni 1927 verwiesen.

2. Das Proiohoß der ordentlichen Delegiertenversammlung
vom 29. Mai 1926, veröffentlicht in Nr. 12 des Päd. Beob.» 1926,
sowie dasjenige der Generalversammlung des Z. K. L.-V. vom
24. April 1926, bekanntgegeben in Nr. 8 des «Päd. Beob.» 1926,
werden dem Protokollführer unter Verdankung genehmigt.

3. Der Namensf/w/ru/ ergab: Anwesende oder vertretene
Delegierte 72; entschuldigt abwesende 4; unentschuldigt ab-
wesende 4.

4. Die Delegiertenversaminlung ist damit einverstanden, den
von Präsident Pardmefer erstatteten Ja/iresberfc/if pro 3926 wie
bisher durch den «Päd. Beob.» entgegenzunehmen. Der erste
Teil des Berichtes ist bereits in den Nummern 5 und 6 des «Päd.
Beob.» erschienen.

5. Über die Jö/ircsrec/murip pro 3926, deren Übersicht in
Nr. 7 des «Päd. Beob.» 1927 erschienen ist, berichtet der Zen-
tralquästoi' IF. Zürrer. Er verweist im besondern auf die Ab-
weichungen der Rechnung vom Budget und den Rückschlag, be-

dingt durch vermehrte Sitzungen, sowie vor allem auch durch
die erhöhte Nummernzahl des «Päd. Beob.». Die Rechnung
wird der Delegiertenversammlung von den Rechnungsrevisoren
unter bester Verdankung an den Rechnungssteller zur Ahnahme
empfohlen und von der Versammlung ohne Bemerkung ge-
nehmigt.

6. Zum Foranscß/ap pro 3927, welcher im «Päd. Beob.»
Nr. 3 erschienen ist, gibt Quästor Zürrer die nötige Aufklärung.
Trotz dem Rückschlag hält der Vorstand dafür, es sollte der
Jahresbeitrag in der bisherigen Höhe belassen werden. Die
Vereinstätigkeit der Jahre 1926 und 1927 sei eine außergewöhn-
liehe gewesen und es sei anzunehmen, daß das Gleichgewicht
in den folgenden Jahren wieder beizubehalten sei. Sollte dies
nicht möglich sein, müßte eine Erhöhung des Jahresbeitrages

erfolgen, den der Vorstand wieder wie bis anher auf Fr. 6.—
festzulegen beantragt. Dem Antrag des Vorstandes schließt sich
auch die Rechnungsprüfungskommission an. Paus Sc3»md in
Richterswil ist der Ansicht, es sollte der Jahresbeitrag zur Dek-
kung der laufenden Ausgaben um 2 Fr. erhöht werden, was
sich in Anbetracht der Sachlage wohl rechtfertigen würde; zu-
dem sei aus der Defizitwirtschaft herauszukommen. Der An-
trag Schmid blieb mit 18 Stimmen in der Minderheit gegenüber
dem Antrag des Vorstandes, der 44 Stimmen auf sich vereinigte.
Das vorliegende Budget wurde somit genehmigt.

7. Ed. Tobler, Sekundarlehrer in Uster, nahm seinen Püc/v-
tritt als Detepierter des S. L.-F. An seine Stelle wählte die Ver-
Sammlung Sekundarlehrer AZ&ert Püuter in Uster. Durch die
Wahl Hans Honeggers in Zürich zum Vizepräsidenten des
S. L.-V. wurde das Mandat eines Delegierten in den S. L.-V.
frei. Eine Ersatzwahl mußte nicht vorgenommen werden, da
die Sektion Zürich nur noch auf 21 Delegierte Anspruch hat.
Der Vorsitzenide dankt beiden Zurückgetretenen für ihre Mit-
arbeit und gibt seiner Freude darüber Ausdruck, daß Hans
Honegger zum Vizepräsidenten des S. L.-V. gewählt wor-
den war.

8. Unter dem Traktandum JlPitetZwnpeu rief Jo/i. UZnc/i,
Winterthur, der Führer unserer JPtpZiecPr/controRe. den Sek-
tionsquästoren folgende Punkte in Erinnerung:

a) Die Bezirksquästoren werden ersucht, in der Mitglieder-
kontrolle Wegzug, Pensionierung oder Todesfall von Mitglie-
dern vorzumerken. Die refusierten Nachnahmen sind der Kon-
trolle beizulegen, unter Angabe der Gründe, warum nicht be-
zahlt worden ist. Bei Wegzug von Mitgliedern sollte, wenn
immer möglich, der neue Wirkungskreis angegeben werden.

b) Neueintretende Mitglieder haben auf alle Fälle die An-
meldungskarte auszufüllen, die an den Zentralquästor weiter-
zuleiten ist.

c) Laut Statuten kann der Austritt nur auf Ende des Jahres
erklärt werden. Die Austrittserklärung ist dem betreffenden
Sektionsvorstand oder dem Kantonalvorstand vor dem 1. Juli
einzureichen. Wer also vor dem 1. Juli 1927 den Austritt er-
klärt, ist für das Jahr 1927 noch beitragspflichtig. Die Mit-
gliedschaft erlischt erst am 31. Dezember 1927.

d)^ Gemäß § 5 unserer Statuten können Mitglieder, die aus-
getreten sind und: sich zur Wiederaufnahme anmelden, nur
durch den Kantonalvorstand aufgenommen werden, nicht aber
durch den Sektionsvorstand.

e) Mitglieder, die ins Ausland verreisen, bleiben während
ihrer Abwesenheit beitragsfreie Mitglieder, insofern sie nicht
schriftlich auf die Mitgliedschaft verzichten. Sie sind also in
der Kontrolle weiterzuführen mit dem Vermerk «Im Ausland».

f) Laut § 8 sind Lehramtskandidaten und pensionierte Leh-
rer beitragsfrei; Mitgliedern, die ein Vierteljahr krank gewesen
sind, wird der betreffende Jahresbeitrag erlassen.

g) Mitglieder, die nicht Abonnent der «Schweiz. Lehrer-
zeitung» sind, erhalten den «Päd. Beob.» gratis zugestellt. Re-
klamationen wegen Nichterhaltens unseres Vereinsorgans sind
an den Uü/irer der MitpHederAron/roße, J. Uineß, Sekundär-
lehrer, St. Gallerstraße 76, TFinferflinr, zu richten.

Präsident P. Pardmefer teilt noch mit, daß der Vorstand
das Pre/J/tornßee statutengemäß besammeln werde, sobald es ihm
geboten erscheine.

9. Unter AZ/älßpew wird das Wort nicht verlangt, und es
kann der Vorsitzende die Tagung um 434 Uhr schließen.

ScMaßer.
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Die Gestaltung des Unterrichts in Biblischer
Geschichte und Sittenlehre im neuen Unter-

richtsgesetz.
Zusammenfassender Bericht über die Verhandlungen und Be-
schlösse der 11 Schulkapitel, erstattet an den Erziehungsrat zu-

handen des Kirchenrates und der Kirchensynode.

Am 31. August 1926 beschloß der Erziehungsrat:
«Die Schulkapitel werden eingeladen, der Erziehungsdirek-

tion bis 15. April 1927 zuhanden des Kirchenrates und der
Kirchensynode ihr Gutachten über die Gesichtspunkte abzu-
geben, die der Direktor des Erziehungswesens, Kegierungsrat
Dr. H. Moußon, in grundsätzlicher Richtung über die Wah-
rung des Unterrichts in Biblischer Geschichte aufgestellt hat,
worüber die erforderlichen Orientierungen durch das Mittel des

Amtlichen Schulblattes erfolgen.»
Diesem Beschluß des Erziehungsrates ging eine Kund-

gebung der Kirchensynode voraus. Der Versammlung derKir-
chensynode vom 24. Juni 1926 hat der Kirchenrat folgenden
Antrag unterbreitet :

«Die Synode begrüßt lebhaft die Ausführungen des kanto-
nalen Erziehungsdirektors Dr. Moußon in der Presse: «Staats-
schule und Katholiken» (Nr. 295/96 der Zürichseezeitung). Sie
betrachtet dessen Vorschläge, die den verschiedenen Bekennt-
nissen Gerechtigkeit widerfahren lassen, als geeignet, einerseits
die Einheit der Staatsschule zu erhalten und anderseits jedem
Schüler ein Recht, auf Unterricht in Biblischer Geschichte zu
sichern.»

Allein die Kirchensynode nahm diesen Vorschlag nicht an,
sondern beschloß nach sehr lebhafter Aussprache folgendes:

«Die Synode, nach einläßlicher Diskussion der Anträge des
Kirchenrates, beschließt :

Um auch der Lehrerschaft Gelegenheit zu geben, zu den
Vorschlägen des Erziehungsdirektors Moußon Stellung zu neh-
men, verschiebt sie die Beschlußfassung über Alinea I des kir-
chenrätliehen Antrages, erklärt aber einhellig: Jede Lösung, die
dem Schüler der Primarschule das Recht auf Unterricht in
Biblischer Geschichte schmälert und darauf verzichtet, den
Schüler zu sittlich-religiösem Handeln zu erziehen, ist für die
Synode unannehmbar.»

Aus dem Beschlüsse der Kirchensynode geht hervor, daß
sie erst der zürcherischen Lehrerschaft Gelegenheit geben will,
ihren Standpunkt in der Frage des Unterrichts in Biblischer
Geschichte und Sittenlehre zum Ausdruck zu bringen, bevor
sie selber Stellung bezieht.

Die zürcherische Lehrerschaft freut sich über dieses Ent-
gegenkommen; denn es läßt hoffen, die Auffassung der Lehrer-
schaff werde in der nächsten Versammlung der Kirchensynode
das wünschenswerte Verständnis finden. Eine Einigung wäre
lebhaft zu begrüßen, da Pfarrer und Lehrer am selben Werke
der Jugenderziehung zu arbeiten haben. %

Diese ganze Angelegenheit der Gestaltung des Unterrichts
in Biblischer Geschichte und Sittenlehre hat ihre Forgese/iie/ife,
deren Kenntnis für jeden wahren Freund der Staatsschule nicht
ohne Interesse ist. Bis vor wenigen Jahren war die Integrität
unserer Staatsschule eine Selbstverständlichkeit. Mochten im
Laufe der Jahrzehnte Revisions- und Reformvorschläge in allen
möglichen Varianten auftauchen, keiner rüttelte an den Grund-
festen unserer Schulverfassung.

Das sollte anders werden! Nach den revolutionären Strö-
mungen, die der Weltkrieg auslöste, folgte eine Periode der po-
litischen Reaktion. Diese äußerte sich auf dem Gebiete der
geistigen Kultur in einer immer stärker sich ausprägenden Reg-
samkeit konfessioneller Bestrebungen, in einem Übergreifen die-
ser Bestrebungen auf das Gebiet der Schule.

Schon im Jahre 1920 eröffnete der Bischof von Chur in sei-
nem Fastenhirtenbriefe den Kampf gegen die Staatsschule.

Zur selben Zeit prägte der orthodoxe Basler Professor
Bächtold als Sprecher des Evangelischen Schulvereins das
Kampfwort: «Die heutige Staatsschulerziehung wird aus einer
Selbstverständlichkeit zu einer Fragwürdigkeit.» Bayern schloß
mit dem Heiligen Stuhl ein Konkordat, das das Wahlrecht für

die den Religionsunterricht erteilenden Lehrer auf der Stufe der
Volksschule der katholischen Kirche übertrug.

Blieb unsere Zürcher Volksschule von ähnlichen Bestre-
bungen verschont? Leider nicht. Auch unsere Staatsschule ist
zum Gegenstand heftiger Angriffe und Auseinandersetzungen
giemacht worden.

Um das Jahr 1921 herum wurde von orthodox-protestanti-
scher Seite beim Erziehungsrate Beschwerde geführt darüber,
daß in gewissen Klassen unserer Primarschule im Sittenunter-
rieht keine Biblische Geschichte mehr erteilt werde. Das führte
zu einer Umfrage, die im Auftrage des Erziehungsrates unter
den Primarschulen des Kantons durchgeführt wurde.

Im Jahre 1922 erließ der Erziehungsrat gestützt auf die Er-
gebnisse dieser Umfrage ein Kreisschreiben, in dem die Lehrer-
schaff dringend darauf verwiesen wurde, das Fach der
scheu Geschichte und Sittenlehre genau nach den Vorschriften
des Unterrichtsgesetzes und des Lehrplans zu erteilen. In die-
sem Zusammenhange wurde zugleich auf die Unverbindlichkeit
des Faches hingewiesen und betont, daß den Eltern das Recht
zustehe, ihre Kinder von diesem Unterrichte dispensieren zu
lassen. Die Wirkungen dieses Kreisschreibens, das offenbar
einerseits eine Betonung der gesetzlichen Bestimmungen, ander-
seits eine Beruhigung gewisser Volksteile beabsichtigte, waren
durchaus unerwartete. Dem Kreisschreiben folgte eine noch
nie dagewesene Dispensationsbewegung von seifen der Katho-
liken, die in ihren Auswirkungen und Nebenerscheinungen
ernste Beunruhigung in die Schulgemeinschaft unserer Real-
klassen brachte. Gleichzeitig setzte ein lebhafter Kampf sowohl
in der orthodox-evangelischen wie in der katholisch-konservati-
ven Presse gegen die konfessionell neutrale Staatsschule ein.
Es wurde in diesem Kampfe bald in offener, bald in versteckter
Form Propaganda für die konfessionelle Schule gemacht.

So standen die Dinge, als im Dezember 1925 Herr Erzie-
hungsdirektor Dr. IL Alow/Jon in der Mittelpresse den Vorschlag
auf Einführung der Simuffonscfewie machte. Nach diesem Vor-
schlage sollte der Unterricht in Biblischer Geschichte und
Sittenlehre vom Gesamtunterrichte losgelöst und getrennt nach
Konfessionen durch vom Staate besoldete Lehrkräfte erteilt wer-
den. Den einzelnen Gemeinschaften sollte mindestens das Vor-
schlagsrecht für die Wahl der den konfessionellen Unterricht
in Biblischer Geschichte und Sittenlehre erteilenden Lehrer ge-
sichert werden. Der Vorschlag des Herrn Erziehungsdirektors
fand in der Öffentlichkeit geteilte Aufnahme. Die Freunde der
konfessionellen Schule sowohl aus dem protestantischen wie
dem katholischen Lager bezeugten ihm freudige Zustimmung,
und auch in den Kreisen der Pfarrer unserer Landeskirche
schien man in diesem Vorschlage anfänglich einen Weg zu er-
blicken, der geeignet wäre, die Einheit der Staatsschule zu er-
halten und jedem Schüler das Recht auf Unterricht in Biblischer
Geschichte zu sichern. Der Vorsehlag der Simultanschule rief
auch die politischen Parteien auf den Plan. Demokraten und
Sozialdemokraten nahmen gleich von Anfang an ganz entschie-
den Stellung gegen die Einführung der Simultanschule, die in
jeder Form der bis heute erhaltenen Einheit der konfessionell
neutralen Staatsschule Abbruch tun würde. Aber auch in der
freisinnigen Partei, die seit Jahrzehnten für die Erhaltung und
den Ausbau der neutralen Staatsschule eingetreten ist, fand der
Vorschlag keine nennenswerte Anhängerschaft.

Die Lehrerschaft hat gestützt auf die Einladung, die durch
den Erziehungsratsbeschluß vom 31. August 1926 erfolgte, in
den einzelnen Kapiteln zu der Frage der Gestaltung des Unter-
richts in Biblischer Geschichte und Sittenlehre im allgemeinen
und zum Vorseh läge von Herrn Erziehungsdirektor Dr. Mou-
ßon im besondern Stellung genommen. Sie hat ihre Ansicht
vornehmlich in Form von Leitsätzen dem Erziehungsrate'ein-
gesandt.

Die Konferenz der Kapitelsabgeordneten hat den Auftrag
übernommen, durch eine besondere Kommission die Ansichten
der einzelnen Kapitel zu einem Gutachten zusammenfassen zu
lassen und es dem Erziehungsrate zuhanden des Kirchenrates
und der Kirchensynode zu übermitteln. Da die Gutachten der
einzelnen Kapitel in der Hauptsache aus Leitsätzen oder aus
kurzgefaßten Erläuterungen bestehen, sieht sich die Kommis-



43

sion genötigt, auch die Ausführungen einzelner Kapilelsrefe-
renten der Vollständigkeit halber zu Bate zu ziehen. Das ge-
schieht hauptsächlich zur Begründung derjenigen Beschlüsse,
die sozusagen restlose Zustimmung aller Kapitel gefunden ha-
ben. Sie folgt in der Abfassung des Gutachtens den sechs (?e-

s/chlsputtfcfen, die der Herr Erziehungsdirektor über die' vor-
liegende Frage aufgestellt und im Amtlichen Schulblatte vom
1. November 1926 veröffentlicht hat.

1. Das bestehende Gesetz.
Für den Unterricht in den ersten 6 Schuljahren schreibt

§ 26 des Volksschulgesetzes vor: «Der Unterricht in biblischer
tieschichte und Sittenlehre wird in den ersten 6 Schuljahren
durch den Lehrer erteilt und ist so zu gestalten, daß Schüler
verschiedener Konfessionen ohne Beeinträchtigung der Gewis-
sensfreiheit an demselben teilnehmen können.»

Nach Artikel 19 der Bundesverfassung und Artikel 63 der
Staatsverfassung schließt das zürcherische Gesetz einen Zwang
zum Besuche dieses Unterrichtes aus. Der Lehrplan schreibt
vor, in diesem Fache das Hauptgewicht auf die Bildung des Ge-
müts und des Charakters durch Weckung edler Gesinnungen
und Anregung zum sittlichen Handeln zu legen; dabei ist be-
sonderes Augenmerk darauf zu richten, daß die Schüler die im
Unterrichte geweckten Gesinnungen in und außer der Schule
praktisch betätigen.

In den Klassen 1—6 haben im Unterrichte in der Biblischen
Geschichte und Sittenlehre alle konfessionellen Besonderheiten
zurückzutreten. Biblische Stoffe sollen ausschließlich nur dann
zum Sittenunterrichte herbeigezogen werden, wenn sie sich für
ethische Verwertung eignen. Aus Schulgesetz und Lehrplan
ist klar ersichtlich, daß dem Gesetzgeber ein Unterricht in
Biblischer Geschichte und Sittenlehre vorschwebte, der so zu er-
teilen sei, daß er nach keiner Seite verletzend auch von den An-
gehörigen der verschiedensten Konfessionen besucht werden
könne.

Aus verschiedenen Presseäußerungen konnte entnommen
werden, daß in Pfarrkreisen über die gesetzlichen Grundlagen
des Sittenunterrichtes auf der Primarschulstufe gewisse Unklar-
heiten bestehen. Viele sind der irrtümlichen Auffassung, es
handle sich um einen eindeutig deklarierten Religionsunterricht,
um die Erteilung einer Glaubens- und Bekenntnislehre. In
Wirklichkeit aber haben wir es mit. einem Sütenunferric/if
zu tun, in dem zum Zwecke der sittlichen Belehrung auch
biblische Stoffe verwendet werden sollen.

In Schulgemeinden, wo nur kleine konfessionelle Minder-
heiten bestehen, konnte der Sittenunterricht mit Einschluß der
biblischen Geschichten ohne nennenswerte Störungen oder
Dispensationen erteilt werden. In diesem Sinn äußern sich sehr
deutlich die ausgesprochenen Landkapitel.

Das Kapitel Ilinwil berichtet ausdrücklich, daß die Lehrer
den Unterricht in Biblischer Geschichte durchweg gern erteilen.
Dispensationen hätten erst nach Erlaß des Kreisschreibens
eingesetzt. Ganz anders verhält es sich in Schulgemeinden
mit starken konfessionellen Minderheiten, besonders mit
zahlreicher katholischer AVohnbevölkerung. Dort findet sich
die größte Zahl der Dispensationen. Es sind vor allein klerikale
Kräfte, die streng darüber wachen, daß ihre Unterrichtskinder
dem Bibelunterrichte, wie er vom Lehrer erteilt wird, aus Ge-
Wissensgründen fernbleiben. Wie sehr auch in diesen Kreisen
das erziehungsrätliche Kreisschreiben zur Dispensation ange-
regt hat, geht aus dem Beispiel der Stadt Zürich hervor. Im
•Jahre 1922 betrugen in der ganzen Stadt Zürich die Despensa-
tionen'von der Sittenlehre 31. Nach dem Erlaß des Kreisschrei-
bens im Jahre 192-3 schnellte ihre Zahl auf 2153 hinauf.

Diesen Erscheinungen widmet die Lehrerschaft ihre volle
Aufmerksamkeit und mißt ihnen für die Beschlußfassung aus-
schlaggebende Bedeutung zu. Gewiß geht aus ihnen deutlich
hervor, daß unter den waltenden Verhältnissen das Ideal eines
einheitlichen Unterrichts keineswegs voll erreicht wird. Die
1-ehrerschaft ist aber in der Lage eine Lösung vorzuschlagen,
die uns diesem Ideal einen guten Schritt näherbringt.

2. Die Ausführung des Gesetzes.
Wir haben in den vorstehenden Ausführungen darauf hin-

gewiesen, daß das bestehende Schulgesetz die Verwendung
biblischer Stoffe vorschreibt, allerdings unter Vorbehalt ihrer
ethischen Verwertbarkeit.

Die Gesichtspunkte des Erziehungsdirektors stellen nun
auf Grund der erziehungsrätlichen Umfrage fest, daß die Vor-
Schriften von Gesetz und Lehrplan insofern nur zum Teil Nach-
achtung erfahren, als an einer größeren Zahl von Abteilungen
namentlich städtischer Schulen die Behandlung biblischer Ge-
schichten unterbleibt. Es wird sehr wertvoll sein, zu erfahren,
wie das zahlenmäßige Ergebnis sich darstellt : Die erziehungs-
rätliche Umfrage ergab, daß von 726 Primarlehrern 434 (rund
60%) genau nach Lehrplan, also mit- Verwendung biblischer
Geschichten unterrichten; 81 (12%) gelegentlich biblischen
Stoff verwenden und nur 211 (28%) keinen Bibelunterricht er-
teilen. Für die Stadt Zürich gestaltet sich das Verhältnis fol-
gendermaßen: 118 (65% aller in Betracht kommenden städti-
sehen Klassen) erteilen fcetne Biblische Geschichte. Mehr als
drei Fünftel aller stadtzürc'herischen Reallehrer verzichten in
ihren Sittenlehrstunden auf die Verwendung biblischer Stoffe.

Bringen wir von der Gesamtzahl (211) der Klassen im
ganzen Kanton, in denen kein Bibelunterricht erteilt wird, die
oben erwähnte Zahl 118 in Abzug, so verbleiben für die Land-
Schaft nur 93 Klassen, das sind nur 17% aller Landklassen, die
Zahlen für die Stadt Winterthur zudem noch inbegriffen.

Aus dieser Tatsache geht unzweifelhaft hervor, daß die
Abweichungen von der gesetzlichen Vorschrift fast restlos nur
auf die Klassen der beiden Städte fallen. In der Tat berichten
die Landkapitel, daß der Unterricht in Biblischer Geschichte,
verschwindende Ausnahmen abgerechnet, überall und gern er-
teilt werde und daß die Lehrerschaft willens sei, die Forderun-
gen des Lehrplans strikte zu erfüllen (Dielsdorf, Hinwil, Affol-
tern, Horgen, Andelfingen, Pfäffikon).

Wie wird die Abweichung von den gesetzlichen Bestimmun-
gen begründet? Geschieht sie etwa aus religiösem Indifferen-
tismus oder gar aus ausgesprochener Religionsfeindlichkeit?
Mit nichten! Die Ursache ist anderswo zu suchen. Sie liegt
in der außerordentlich starken konfessionellen Mischung der
Wohnbevölkerung der Städte Zürich und Winterthur und einiger
industriereicher Dörfer. Da finden wir auch ein ausgeprägtes
kirchliches Leben in der Diaspora. Es wachen vor allem die
katholischen Geistlichen über dem Seelenheil ihrer Unterrichts-
kinder und veranlassen sie, in den meisten Fällen unter An-
Wendung kirchlicher Druckmittel, zur Einreichung von Dispen-
sationsgesuchen. Das Fach der Biblischen Geschichte und
Sittenlehre, erteilt durch einen Lehrer der Staatsschule, ist ihnen
ein ständiger Stein des konfessionellen Anstoßes. Vergleichen
wir unsere Sittenlehrbüchlein mit dem katholischen Ratechis-
mus, so zeigen sich die fundamentalen Unterschiede in der Aus-
legung der Bibel. Es genügt ein Hinweis auf die Gestalt Jesu
und die der Gottesmutter Maria, um die Gegensätze anzudeuten.
Wenn wir zudem noch berücksichtigen, daß ein erheblicher
Bruchteil von Kindern israelitischer Herkunft dem Sittenunter-
richte beiwohnt, so wird uns deutlich bewußt, wie schwer die
Aufgabe des Lehrers ist, der sich bestrebt, auch im Sittenunter-
rieht die Kinder zu einer Erziehungsgemeinschaft zu vereinigen.
Gerade diese Schwierigkeit ist es, die unsere Lehrer veranlaßt
hat, biblische Stoffe im Sittenunterricht wegzulassen. Der Ver-
zieht auf diese Bibelstoffe zeitigt in allen Klassen fast auto-
matisch die Wirkung, daß die katholischen Kinder mit wenig
Ausnahmen dem Unterrichte in der Sittenlehre wieder beiwoh-
nen. Wo zudem der Klassenlehrer die Eltern mündlich oder
schriftlich über Zweck, Ziel und Bedeutung des Sittenunterrich-
tes aufklärt, ist die Wirkung noch viel erfolgreicher. In diesem
Sinne drückt, sich das Schulkapitel Zürich in seiner These 2

wie folgt aus:

«Das Schulkapitel Zörocß stellt gestützt auf die Ergebnisse
der erziehungsrätlichen Umfrage vom Jahre 1922 fest, daß die
große Mehrzahl aller Lehrer des Kantons den Unterricht in
Biblischer Geschichte und Sittenlehre gemäß Gesetz erteilt. Eine
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Abweichung vom Lehrplan zeigt sich nur in Schulgemeinden,
wo die wirtschaftliche Entwicklung eine weitgehende konfessio-
nelle Mischung der Bevölkerung im Gefolge hatte. Da mußte
im Interesse der Einheit der sittlichen Erziehung auf die Ertei-
lung von Biblischer Geschichte verzichtet werden, weil katho-
lische Eltern ihre Kinder vom Sittenunterrichte dispensieren
ließen, sobald biblische Stoffe behandelt wurden. Aber auch da,
wo aus den eben erwähnten Gründen rein ethische Stoffe, dem
Erfahrungs- und Erlebenskreise des Kindes entnommen, behan-
delt werden, sucht man das Hauptgewicht «auf die Bildung des
Gemütes durch Weckung edler Gesinnungen und Anregung
zum sittlichen Handeln» zu legen und richtet ein besonderes
Augenmerk darauf, «daß die Schüler die im Unterrichte ge-
weckten Gesinnungen- in und außer der Schule praktisch be-
tätigen» (siehe Lehrplan!). Dieser Unterricht ist nicht reli-
gionsfeindlich; denn er ist bestrebt, die von vielen Eltern ge-
wünschte konfessionelle Erziehung in keiner Weise zu beein-
trächtigen.»

Das Schulkapitel ffmrcil berichtet in seinem ausführlichen
und gehaltvollen Gutachten, die Dispensationen seien erst durch
das erziehungsrätliche Kreisschreiben veranlaßt worden und
entspringen offensichtlich nicht dem Willen der Eltern, sondern
dem Diktat der katholischen Geistlichkeit.

In Abschnitt 2 der Gesichtspunkte wird festgestellt, daß die
dem Fache der Sittenlehre vorbehaltenen Stunden nicht ganz
selten auch zu anderem Unterricht verwendet werden. In die-
sen Fällen liegt nach Ansicht der zürcherischen Lehrerschaft
eine durch nichts zu rechtfertigende willkürliche Abweichung
von Lehr- und Stundenplan vor. Sie verurteilt derartige eigen-
mächtige Gepflogenheiten einzelner Lehrer; denn sie anerkennt
die hohe Bedeutung der sittlichen Belehrung als Bestandteil der
Gesamterziehung.

3. Vorschläge für neue Lösungen.
In Punkt 8 spricht der Herr Erziehungsdirektor die An-

sieht aus, das Schulgesetz müsse in dem Sinne abgeändert wer-
den, daß die Erfüllung seiner Vorschriften gesichert werden
könne. Er prüft anschließend drei verschiedene Wege, die zur
Lösung beschritten werden könnten:

a) Es wird auf die Behandlung biblischer Geschichten ver-
ziehtet.

Diese Lösungsmöglichkeit wird von keinem der 11 Kapitel
vorgeschlagen. Selbst das Sehulkapitel Zürich, das in These 3

einen Antrag gestellt hat, der eine tiefgreifende Revision des

Schulgesetzes bedingen würde, räumt ein, daß in Schulgemein-
den mit rein protestantischer Bevölkerung biblische Stoffe ver-
wendet werden können.

Aus diesem Ergebnisse darf aber keineswegs geschlossen
werden, die zürcherische Lehrerschaft habe den Standpunkt ver-
lassen, den sie in der Synode von Zürich im Jahre 1925 ein-
genommen und in den Satz gekleidet hat: «Auf allen Stufen ist
die sittliche Bildung durch eine rein menschliche Sittenlehre
und Lebenskunde zu unterstützen.» Wenn sie heute in ihrer
überwiegenden Mehrheit einer Lösung zustimmt, die auch
die Verwendung biblischen Stoffes vorsieht, so ist diese Ent-
Schließung als Kompromiß, als wohlerwogenes Zugeständnis
an die Besonderheit der gegenwärtigen Verhältnisse zu werten.

Herr Erziehungsdirektor Dr. Moußön verwirft den Weg,
der auf die Behandlung biblischer Geschichten verzichtet, mit
der Begründung, daß trotz der Ausmerzung der biblischen Stoffe
der Besuch dieser rein bürgerlichen Sittenlehre nicht obliga-
torisch erklärt werden könne. Diesem Argument kommt vor-
läufig nur akademische Bedeutung zu. Denn die Erfahrung
lehrt, daß fast überall da, wo in der Sittenlehre kein Bibelunter-
rieht erteilt wird, die Dispensationen entweder ganz aufhören
oder doch außerordentlich stark zurückgehen. Die Frage, ob
ein Sittenunterricht, der grundsätzlich und tatsächlich auf die
Behandlung biblischer Stoffe verzichtet, in einem Alter, da
die großen ethischen Grundfragen ohnehin nicht behandelt wer-
den, nicht obligatorisch erklärt werden könne, ist freilich damit
noch nicht entschieden. Bis heute ist das Bundesgericht noch

gar nie in den Fall gekommen, die Frage der Allgemeinverbind-

lichkeit für einen Sittenunterricht im Sinne einer allgemein
menschliehen Tugend- und Pflichtenlehre abzuklären. Sie wird
einmal aufgerollt werden, ist aber für die Entscheidung im
gegenwärtigen Momente unter den gegebenen Verhältnissen nur
von sekundärer Bedeutung.

b) Um die durchgehende Einheit des Unterrichts zu er-
möglichen, könnte überhaupt auf einen systematischen Sitter-
wnten-Icht verzichtet werden. Wohl würde in den übrigen Fä-
ehern noch Gelegenheit zu ethischer Beeinflussung sich bieten;
denn letzten Endes verfolgt jeder Unterricht erzieherische Ab-
sichten und steht damit im Dienste der Gesamterziehirng.

Aber kann die Schule auf die spezifisch sittliche Belehrung
und Erziehung verzichten? Mit Recht erklärt Herr Erziehung^-
direktor Dr. Moußon, daß der Verzicht auf besonderen Unter-
rieht in der Sittenlehre zu einer Verarmung der Volksschul :

führen würde. Er geht hierin mit der gesamten Lehrerschaft
einig; denn alle Kapitel verwerfen diese zweite Revisions-
möglichkeit ebenfalls.

Die Volksschule kann und darf nicht, auf die umfassende
sittliche Erziehung der Jugend verzichten; denn dadurch würd -

sie nicht nur ihre schönste Aufgabe, sondern in des Wortes
tiefster Bedeutung sich selbst aufgeben. Ja, zu keiner Zeit he-
stand ein größeres Bedürfnis, daß die Jugend durch die Schul
weitgehend erzogen werde, als heute, da durch die soziale Not
die Familienbande gelockert worden sind und viele Eltern
weder Zeit noch Kraft noch Verständnis für diese tiefgehende
und umfassende Aufgabe der sittlichen Erziehung aufzubringen
vermögen.

Müssen nicht vielmehr Mittel und Wege gesucht werden,
bei dem verminderten Einflüsse des Elternhauses, daß di
Schule besser und nachhaltiger als bisher den Grund zu sitt-
licher Lebensauffassung und Lebensführung zu legen versucht :'

Das Schulkapitel Zürich gibt dieser Notwendigkeit in Leii
satz 1 seines Gutachtens folgenden Ausdruck:

«Die Lehrerschaft des Schulkapitels Zürich hält die sitt-
liehe Erziehung der Jugend für eine notwendige, mit dem Ge-

samtunterricht untrennbar verknüpfte Aufgabe der Staatsschule.
Die sittliche Erziehung bildet mit der geistigen, körperlichen
und der bürgerlich-sozialen Erziehung eine in sich geschlos-
sene Einheit des Erziehungszweckes der Staatsschule.»

Ähnlich wie Zürich drückt sich in diesem Punkte das Ka
pitel Mellen aus.

Das Sehulkapitel Mndelfinpen ist der Auffassung, «daß der
Unterricht, der das Gewissen und das Pflichtgefühl des einzel-
nen seinen Mitmenschen gegenüber auszubilden bestrebt ist, zu
ihren vornehmsten Aufgaben gehört».

c) Die iSimnIiansehuIe. Lim der Schule die Aufgabe be-

sonderer ethischer Belehrung zu erhalten und um zu bewirken,
daß der Sittenunterricht allerdings nicht gleichzeitig, aber all-
gemein besucht werden kann, schlägt Herr Erziehungsdirektov
Dr. Moußon unter Abschnitt 3 e der Gesicftisptinfcfe vor, den

Unierrichf in Biblischer Geschichte nnd Sittenlehre nach Ko; -

fessionen getrennt erteilen zw lassen. In allen anderen Fächern
würden die Angehörigen der verschiedenen Bekenntnisse ge-
meinsam unterrichtet.

Dieses System ist bekannt unter dem Namen der «iSimnttar-
sehnte», einer Schulreform, die wir im In- und Auslande ge-
wohnlich da treffen, wo den Konfessionsschulen Schritt für
Schritt Einfluß und Boden abgerungen werden mußte. Sie ist
das Ergebnis eines konfessionellen Interessenkampfes, sucht
den Grundzügen der neutralen Staatsschule wohl naherzukom-
men, bleibt aber auf halbem Wege stehen. Ihr fehlt vor allem
die Geschlossenheit und Einheit, die in der Staatsschule sowol 1

in der äußeren Organisation wie im umfassenden Erziehung -

zweck zum Ausdrucke kommt.

(Schiaß folgt.)

Briefkasten der Redaktion.

An Herrn E. B. in St. Der Bericht ist gesetzt, kann aber erst In

der Nummer vom 20. August erscheinen. -HS.
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